
Beitragsordnung 

1. Grundlage 
 
Die Regelungen dieser Beitragsordnung finden Ihre Grundlage im § 6 der Satzung in der 
Fassung vom 11.07.205. Die Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung und regelt die 
Beitragsverpflichtungen der Mitglieder. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des 
Vereins geändert werden. 

 

2. Solidaritätsprinzip 
 
Das Beitragsaufkommen der Mitglieder ist eine wesentliche Grundlage für die finanzielle 
Ausstattung des Vereins. Daher ist der Verein darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihrer in 
der Satzung grundsätzlich verankerten Beitragspflicht in vollem Umfang und pünktlich 
nachkommen. Nur so kann der Verein seine Aufgaben erfüllen und seine Leistungen 
gegenüber den Mitgliedern erbringen. 

 

3. Beschlussfassung 
 
Die Mitgliederversammlung hat daher in ihrer Sitzung am 11.07.2025 die nachfolgende 
Beitragsordnung erlassen. 
Mitglieder, die nach Inkrafttreten der jeweiligen aktuellen Beitragsordnung neu dem Verein 
beitreten, erhalten die aktuell gültige Beitragsordnung ausgehändigt. 

 

4. Regelungen 
 
Die Höhe der einzelnen Beiträge wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen und gilt 
bis ein neuer Beschluss gefasst wird. 
 
Der Jahresbetrag für Vereinsmitglieder beträgt 40,00 € 
 
Erfolgt der Eintritt in den Verein nach dem 01.10. entfällt die Beitragszahlung des laufenden 
Kalenderjahres. 
 
Der Jahresbeitrag wird bis zum 31.03. des Jahres fällig und ist bar zu entrichten. 


